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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine große Freude, Ihnen heute be-
reits die einundvierzigste Ausgabe unse-

rer Kanzleizeitschrift präsentieren zu dürfen. 
 
Das Steuerrecht befindet sich in einem stetigen Wan-
del. Umso wichtiger ist es uns, Sie aktuell, verständ-
lich und praxisnah zu informieren. Aus diesem Grund 
haben wir für Sie wesentliche Neuerungen und inte-
ressante Informationen aus den Bereichen Steuern, 
Recht und Wirtschaft sorgfältig zusammengestellt. 
 
Darüber hinaus möchten wir Ihnen auch Einblicke 
und Neuigkeiten aus unserem Kanzleialltag geben. 
Sollten Sie zu den angesprochenen Themen Fragen 
haben oder eine persönliche Beratung wünschen, 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beii der Lektüre
und verbleiben mit herzlichen Grüßen
Ihr Steuerberater

Christian Walczak
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01
Aktivierung
des Anteils an einer Erhal-
tungsrücklage bei Wohnungs- 
oder Teileigentum

Bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum enthält das sog. Hausgeld 

regelmäßig einen Betrag für die 
Zuführung zur Erhaltungsrückla-
ge. Die hier angesammelten Be-
träge werden für später anfallen-
de Reparaturen usw. eingesetzt.

Befindet sich das Wohn- oder 
Teileigentum in einem Betriebs-
vermögen, war dieses von der 
Hausverwaltung verwaltete „Gut-
haben“ vom Eigentümer in der Bi-
lanz zu aktivieren.7 Der Bundes-
finanzhof8 hat entschieden, dass 
dies auch nach Änderung des 
Wohnungseigentumsgesetzes9 
gilt, auch wenn das Verwaltungs-
vermögen nunmehr der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer 
gehört. Ein Betriebsausgaben-
abzug ist also – wie bisher – erst 
in dem Jahr möglich, in dem der 
Erhaltungsrücklage Mittel für In-
standhaltungen entnommen und 
diese für die Begleichung von 
Handwerkerrechnungen verwen-
det werden.

02
Anteiliges
privates Veräußerungsgeschäft
bei Arbeitszimmer im eigenen 
Haus?

Bei Veräußerung einer Immo-
bilie ist ein Veräußerungsge-

winn grundsätzlich steuerpflich-
tig, wenn der Zeitraum zwischen 
Erwerb und Veräußerung nicht 
mehr als 10 Jahre beträgt. Eine 
Steuerpflicht ist nicht gegeben, 

03
Erstattungs-
zinsen
für Gewerbesteuer als Be-
triebseinnahmen zu versteuern

Ergeben sich bei der Veranla-
gung von Einkommen-, Kör-

perschaft- oder Umsatzsteuer 
Nachzahlungen, berechnet das 
Finanzamt hierfür regelmäßig 
Zinsen (sog. Vollverzinsung). Die 
Verzinsung von Steuernachforde-
rungen und Steuererstattungen 
beginnt dabei grundsätzlich 15 
Monate nach Ablauf des Kalen-
derjahres zu laufen, für das die 
Steuer erhoben wird; die Fristen 
werden bis zum Datum des maß-
gebenden Steuerbescheides be-
rechnet (vgl. § 233a AO).
Der Zinssatz beträgt 0,15 % für 
jeden vollen Monat (= 1,8 % pro 
Jahr; § 238 Abs. 1a AO). Wie die 
Steuerzahlungen selbst sind auch 
die darauf entfallenden Nachzah-
lungszinsen regelmäßig steuer-
lich nicht abzugsfähig (siehe § 12 
Nr. 3 EStG).

Führt ein Steuerbescheid dage-
gen zu einer Erstattung und wird 
diese entsprechend verzinst, sind 
diese Zinsen grundsätzlich als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 
zu versteuern.12

Für den betrieblichen Bereich hat 
der Bundesfinanzhof13 entschie-
den, dass Zinsen für eine Erstat-
tung von Gewerbesteuer nach 
§ 233a AO bei der steuerlichen 
Gewinnermittlung als Betriebs-
einnahmen zu erfassen sind. Ins-
besondere die Behandlung der 
Zinsen, die als Nachzahlungs-
zinsen gem.§ 4 Abs. 5b EStG(Be-
triebsausgabenabzugsverbot für 
Gewerbesteuer) nicht abziehbar 
sind, gleichwohl aber als Erstat-
tungszinsen zu versteuern sind, 
verstößt nach Auffassung des 
Gerichts nicht gegen den verfas-
sungsrechtlichen Gleichheitssatz.

Es gebe – so das Gericht – kein 
allgemeines Prinzip, wonach Ein-
nahmen nicht der Besteuerung 
unterliegen, sofern Ausgaben aus 
vergleichbaren Sachverhalten 
nicht abziehbar sind.

wenn ein Grundstück ausschließ-
lich zu eigenen Wohnzwecken 
oder im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegan-
genen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wurde (§ 23 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG). Das 
gilt auch für den Anteil der Woh-
nung, der auf ein häusliches Ar-
beitszimmer entfällt, obwohl in-
soweit keine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken vorliegt.10

Die Entnahme eines Grundstücks 
aus dem Betriebsvermögen wird 
in diesem Zusammenhang wie 
eine Anschaffung beurteilt (vgl. 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 EStG). Daher 
könnte man insoweit ein privates 
Veräußerungsgeschäft anneh-
men, als ein früher als häusliches 
Arbeitszimmer genutzter Raum 
nach Beendigung dieser Nutzung 
aus dem Betriebsvermögen ent-
nommen und die Wohnung da-
nach innerhalb der 10-Jahresfrist 
veräußert wird.

Ein Finanzgericht11 ist jedoch 
anderer Auffassung. Da es sich 
bei dem entnommenen Arbeits-
zimmer und der veräußerten 
(kompletten) Wohnung um un-
terschiedliche Wirtschaftsgüter 
handelt, kommt es insoweit nicht 
auf die Frist an. Ein privates Ver-
äußerungsgeschäft wäre nur an-
zunehmen, wenn Erwerb und 
Veräußerung der kompletten 
Wohnung innerhalb der 10-Jah-
resfrist erfolgt wären. Da dies im 
Streitfall nicht gegeben war, lag 
im Hinblick auf das Arbeitszim-
mer kein privates Veräußerungs-
geschäft vor.
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Privates
Veräußerungsgeschäft im Zu-
sammenhang mit einem Wohn-
mobil nicht steuerpflichtig

Veräußerungsgeschäfte bei 
privaten nicht selbstgenutz-

ten Grundstücken unterliegen der 
Einkommensteuer, wenn der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als 10 
Jahre beträgt.14 Beim Verkauf an-
derer Gegenstände beträgt diese 
Frist nur 1 Jahr.15 Veräußerungen 
von Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs, wie z. B. privat ge-
nutzte PKW, sind von der Besteu-
erung ausdrücklich ausgeschlos-
sen.

Wie ein in diese Jahresfrist fal-
lendes Veräußerungsgeschäft 
bei einem Wohnmobil zu behan-
deln ist, war zunächst unklar. Ein 
Finanzgericht beurteilte ein (im 
Streitfall hochpreisiges) Wohnmo-
bil als Gegenstand des täglichen 
Gebrauchs, sodass der innerhalb 
eines Jahres damit erzielte Ver-
äußerungsgewinn nicht als pri-
vates Veräußerungsgeschäft der 
Einkommensteuer unterlag.16

Die Beurteilung des Wohnmobils 
als Gegenstand des täglichen 
Bedarfs hat der Bundesfinanz-
hof17 inzwischen bestätigt. Ein 
ggf. hoher Wert des Wirtschafts-
guts ist für sich betrachtet kein 
Ausschlusskriterium für diese 
Zuordnung. Eine ausschließlich 
private Selbstnutzung ist nach 
Auffassung des Gerichts nicht 
erforderlich. Auch die tageweise 
Vermietung an die GmbH des Ei-
gentümers änderte an dieser Zu-
ordnung nichts.

05
Veranstaltung
zur Verabschiedung eines
Arbeitnehmers

Bei einer Veranstaltung des 
Arbeitgebers anlässlich einer 

Verabschiedung eines Arbeit-
nehmers, einer Diensteinführung, 
eines  Amts- bzw. Funktionswech-
sels oder eines runden Jubiläums 
geht die Finanzverwaltung bisher 
davon aus, dass die gesamten 
Aufwendungen des Arbeitgebers 
Arbeitslohn des Arbeitnehmers 
sind und der Lohnsteuer unter-
liegen, wenn die Aufwendungen 
mehr als 110 Euro (einschließlich 
Umsatzsteuer) je teilnehmender 
Person betragen.18 Demgegen-
über geht die Finanzverwaltung 
hinsichtlich des Empfangs an-
lässlich eines runden Geburts-
tags eines Arbeitnehmers regel-
mäßig davon aus, dass es sich 
lediglich bei den Aufwendungen 
für den geehrten Arbeitnehmer 
selbst, seine Familienangehö-
rigen und seine privaten Gäste 
um steuerpflichtigen Arbeitslohn 
des Arbeitnehmers handelt, wenn 
diese 110 Euro je teilnehmender 
Person übersteigen.19

Dieser Benachteiligung bei An-
lässen der ersten Gruppe (d. h. 
im Fall der Verabschiedung eines 
Arbeitnehmers) ist das Nieder-
sächsische Finanzgericht20 ent-
gegengetreten, weil im Vergleich 
zu einem runden Geburtstag in 
diesen Fällen sogar eher ein be-
trieblicher Bezug gegeben sei.
Im Streitfall hatte der Arbeitge-
ber als Einladender einer Feier 
zur Verabschiedung eines Mit-
arbeiters die Gästeliste bestimmt 
und den Empfang in den eigenen 
Geschäftsräumen durchgeführt. 
Zudem stand der Zahl von insge-
samt ca. 300 Gästen nur eine ein-
stellige Zahl von privaten Gästen 

des verabschiedeten Arbeitneh-
mers gegenüber. Der Empfang 
wurde damit als betriebliche Ver-
anstaltung angesehen, sodass 
im vorliegenden Fall lediglich die 
auf den Arbeitnehmer und seine 
privaten Gäste entfallenden Auf-
wendungen als Arbeitslohn bzw. 
Sachzuwendung zu berücksich-
tigen waren, für die der Arbeit-
geber die Pauschalversteuerung 
nach § 37b Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 
EStG beantragt hatte.

Der Bundesfinanzhof21 ging im 
Streitfall noch einen Schritt wei-
ter und behandelte alle Auf-
wendungen des Arbeitgebers 
für den Empfang anlässlich der 
Verabschiedung seines Arbeit-
nehmers in den Ruhestand bei 
diesem nicht als Arbeitslohn, da 
es sich bei der Veranstaltung um 
eine Feier des Arbeitgebers han-
delte; d. h., auch die Aufwendun-
gen des Arbeitgebers, die anteilig 
auf den Arbeitnehmer selbst und 
seine eingeladenen Familien-
angehörige entfallen, sind beim 
Arbeitnehmer danach nicht als 
Arbeitslohn zu behandeln.

06
Schenkungs-
steuer: „Übliche Gelegenheits-
geschenke“ steuerfrei

Grundsätzlich unterliegt jede 
private freigebige Zuwen-

dung ohne Gegenleistung der 
Schenkungsteuer. Insbesondere 
in Familienkreisen sind z. B. wert-
vollere Geschenke, Gutscheine 
oder Geldbeträge für das „Spar-
buch“ der Enkel regelmäßig an-
zutreffen und wären damit grund-
sätzlich auch steuerpflichtig.22

Allerdings hat der Gesetzgeber 
eine Regelung geschaffen, die 
bestimmt, dass „übliche Gele-
genheitsgeschenke“ steuerfrei 
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sind, wobei das Gesetz keine weiteren Anhaltspunkte dafür enthält, was unter „üblich“ zu verstehen ist.23

Für den Fall, dass die persönlichen Freibeträge z. B. für Kinder (400.000 Euro) oder Enkel (200.000 Euro) 
bereits durch frühere Zuwendungen innerhalb des 10-Jahreszeitraums ausgeschöpft sind, hat das Finanz-
gericht Rheinland-Pfalz24 zur Frage der Üblichkeit Stellung genommen.

Danach richtet sind die Üblichkeit eines Gelegenheitsgeschenks nicht nach den Gewohnheiten be-
stimmter Bevölkerungskreise bzw. den Vermögensverhältnissen des Schenkers oder des Beschenkten, 
weil ansonsten nur bei besonders vermögenden Schenkern besonders wertvolle Gelegenheitsgeschen-
ke steuerfrei sein könnten, während das gleiche Geschenk in weniger begüterten Kreisen unüblich und 
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07
Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe
Dienstleistungen und Hand-
werkerleistungen

Für Aufwendungen im Zusam-
menhang mit Erhaltungs-, 

Renovierungs-, Instandsetzungs- 
und Modernisierungsarbeiten in 
einem im EU-/EWR-Raum lie-
genden privaten Haushalt oder 
der Pflege des dazugehörigen 
Grundstücks kann eine Steuerer-
mäßigung in Form eines Abzugs 
von der Einkommensteuer in An-
spruch genommen werden (siehe 
§ 35a Abs. 2 und 3 EStG).

Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die 
Steuerermäßigung auf Leistun-
gen begrenzt, die im eigenen 
Haushalt oder bei Pflege- und Be-
treuungsleistungen im Haushalt 
des Betreuten28 erbracht werden. 
Zum „Haushalt“ können auch 
mehrere räumlich voneinander 
getrennte Orte (z. B. Zweit-, Wo-
chenend- oder Ferienwohnun-
gen) gehören. Die Begünstigung 
kommt aber insgesamt nur ein-
mal jährlich in Betracht. Auch 
Leistungen, die außerhalb der 
Grundstücksgrenzen erbracht 
werden, können begünstigt sein, 

wenn die Arbeiten z. B. auf an-
grenzendem öffentlichen Grund 
durchgeführt werden.29 Hier-
unter fallen auch Kosten für die 
Reinigung und Schneeräumung 
des angrenzenden öffentlichen 
Gehwegs (z. B. Winterdienst), 
nicht jedoch der Fahrbahn einer 
öffentlichen Straße.30 Öffentlich-
rechtliche Abgaben für Straßen-
reinigung oder für Müll- und Ab-
wasserentsorgung können nicht 
berücksichtigt werden.31

Der Begriff „im Haushalt“ ist al-
lerdings nicht in jedem Fall mit 
dem tatsächlichen Bewohnen 
gleichzusetzen. So können beim 
Umzug in eine andere Wohnung 
nicht nur die Umzugsdienstleis-
tungen und Arbeitskosten im Zu-
sammenhang mit der „neuen“ 
Wohnung, sondern z. B. auch die 
Renovierungsarbeiten an der bis-
herigen Wohnung berücksichtigt 
werden.32

Die Steuerermäßigung kann nicht 
nur von (Mit-) Eigentümern einer 
Wohnung, sondern auch von 
Mietern in Anspruch genommen 
werden. Dies setzt voraus, dass 
das gezahlte Hausgeld bzw. die 
gezahlten Nebenkosten Beträge 
umfassen, die für begünstigte 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
und handwerkliche Tätigkeiten 
abgerechnet wurden. Der auf den 
Mieter entfallende Anteil an den 
Aufwendungen muss aus einer 
Jahresabrechnung hervorge-
hen oder durch eine Bescheini-
gung (des Vermieters bzw. Ver-
walters) nachgewiesen werden.33

Nicht begünstigt sind handwerkli-
che Tätigkeiten im Rahmen einer 
Neubaumaßnahme; hierzu zäh-
len Arbeiten, die im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines 
Haushalts bis zu dessen Fertig-
stellung anfallen.34

Das bedeutet, dass z. B. Arbeits-
kosten für einen nachträglichen 
Dachgeschossausbau (auch bei 
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daher steuerpflichtig wäre. Da-
durch könnten in wohlhabenden 
Gesellschaftskreisen größere 
Werte unbesteuert zugewendet 
werden. Die Üblichkeit derartiger 
Geschenke – so das Gericht – 
habe sich daher am Maßstab der 
allgemeinen Verkehrsanschau-
ung zu orientieren.

Im Streitfall erhielt der Sohn von 
seinem Vater ein Geldgeschenk 
zu Ostern in Höhe von 20.000 
Euro. Der Freibetrag in Höhe von 
400.000 Euro war bereits durch 
Zuwendungen innerhalb der letz-
ten 10 Jahre ausgeschöpft.

Das Gericht entschied daher, 
dass das Geldgeschenk zu Os-
tern kein „steuerfreies Gelegen-
heitsgeschenk“ darstellt und so-
mit der Betrag von 20.000 Euro 
der Schenkungsteuer unterlag.
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einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung), für eine nachträgliche Errichtung eines Carports, einer Fertigga-
rage, eines Wintergartens oder einer Terrassenüberdachung, für eine spätere Gartenneuanlage sowie 
für Außenanlagen wie Wege, Einzäunungen usw. grundsätzlich nach § 35a Abs.3 EStG begünstigt sind.

Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass eine entsprechende Rechnung vor-liegt und die 
Zahlung unbar (auf das Konto des Dienstleisters) erfolgt ist; dies gilt ggf. auch für Abschlagsrechnungen.35

Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grundsätzlich auf 
den Zeitpunkt der Zahlung an.




